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Rahmenvere inbarung zu den Zie lvere inbarungen 2011 - 2013 

Die Hochschulen des Landes in Sachsen-Anhalt schließen mit der Landesregierung des Landes Sachsen-
Anhalt die nachfolgende Rahmenvereinbarung zu den Zielvereinbarungen für den Zeitraum vom 
01.01.2011 bis 31.12.2013 ab. Nicht berührt sind die medizinischen Fakultäten der Universitäten, soweit 
für diese gemäß § 1 Absatz 5 Hochschulmedizingesetz des Landes Sachsen-Anhalt gesonderte Zielverein­
barungen abgeschlossen werden. 

G R U N D S A T Z E 

Diese Rahmenvereinbarung bildet die Grundlage für das Zusammenwirken von Land und Hochschulen in 
der Zielvereinbarungsperiode 2011 - 2013. Sie ist Ausdruck eines partnerschaftlichen Verhältnisses. Die 
Landesregierung unternimmt erhebliche Anstrengungen, um bei sinkendem Gesamthaushalt und ange­
sichts der enormen Herausforderungen durch Demographie und Haushaltskonsolidierung die Mittel für 
die Hochschulen nach Möglichkeit konstant zuhalten. Bildung, Wissenschaft und Forschung haben in 
Sachsen-Anhalt auch in den kommenden Jahren Priorität. 

Für die Landesregierung sind folgende Grundsätze maßgeblich: 

• Konsolidierung der guten Leistungen in Forschung und Lehre, 

• Steigerung der Leistungsfähigkeit und Qualität in den Hochschulen und damit Erhöhung der Attrak­
tivität des Wissenschaftsstandortes Sachsen-Anhalt, 

• vermehrte Leistungs anreize, 

• mehrjährige Planungssicherheit im Rahmen vorgegebener Budgets und 

• Weiterentwicklung der Hochschulstrukturplanung. 

Für die Hochschulen sind folgende Grundsätze maßgeblich: 

• Sicherung von Eigenverantwortung und Eigeninitiative der Hochschulen durch den Ausbau des ge­
samten Instrumentariums der Neuen Steuerung einschließlich des Qualitäts- und Kontraktmanage­
ments, 

• Erfolgskontrolle der vereinbarten Leistungen der Hochschulen, 

• externe und interne leistungsorientierte Mittelverteilung, 

• Berichterstattung gegenüber Landesregierung bzw. Landesparlament und 

• Weiterentwicklung interner und externer Controllingsysteme. 
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A. Z I E L E U N D L E I S T U N G E N 

A.l ENTWICKLUNG DER HOCHSCHULSTRUKTUR 

Hochschulen und Landesregierung halten es für notwendig, dass gemäß § 5 Absatz 3 des Hochschulgeset­
zes des Landes Sachsen-Anhalt eine weitere Entwicklung der Hochschulstruktur bis 2020 (Hochschul­
pakt) und für die Zeit danach hinsichtlich langfristig wirkender Berufungsentscheidungen unter Berück­
sichtigung der sich verändernden Wettbewerbs- und Rahmenbedingungen (u. a. Demografte, Finanzsitua­
tion des Landes) erfolgt. Die erforderlichen Abstimmungen werden vom Wissenschaftszentrum des Lan­
des Sachsen-Anhalt Lutherstadt Wittenberg (WZW) unter Beteiligung der externen Beiräte moderiert und 
erfolgen mit Unterstützung externer Expertise. Ausgangspunkt sind die von der künftigen Landesregie­
rung als Planungsimpuls hochschulpolitisch begründeten und bedarfsorientierten Rahmenvorgaben, zu 
deren Vorbereitung hochrangige externe Expertise, z. B. der Wissenschaftsrat, um die Erarbeitung einer 
Begutachtung gebeten werden soll. Diese soll die nach Möglichkeit im Frühjahr 2012 vorliegen. Auf deren 
Basis werden spätestens innerhalb eines Jahres Struktur- und Entwicklungspläne der Hochschulen erarbei­
tet, die dann vorliegende Daten und Erfahrungen u. a. zu den Auswirkungen der Studienstrukturreform 
auf den Finanz- und Stellenbedarf der Hochschulen berücksichtigen. 

Die Hochschulen erwarten, dass mit Unterstützung der Landesregierung personalwirtschaftliche Instru­
mente entwickelt werden, um erforderliche Strukturänderungen umsetzen zu können. Das Kultusministe-
rium entwickelt dazu in Abstimmung mit den Hochschulen ein Anreizsystem, um mittelfristig wirksame 
personalwirtschaftliche Maßnahmen befristet finanziell zu unterstützen. 

Die Entwicklung der Hochschulstruktur erfolgt vor allem unter den Anforderungen an eine wettbewerbs­
fähige, an Profilen und Schwerpunkten orientierte Forschung. Sie berücksichtigt auch die Notwendigkeit, 
zur Stärkung der Kooperationsfähigkeit innerhalb des (regionalen) Innovationssystems beizutragen (u. a. 
Wissens- und Technologietransfer, ausreichende und bedarfsgerechte Studienangebote der MINT-
Fächer1, Verbesserungen der Lehrerbildung). 

Die dazu erforderlichen strukturellen Entwicklungen an den Hochschulen zur Erhaltung der Wettbe­
werbsfähigkeit bzw. weiteren Stärkung der Spitzenforschung und zur besseren Verwertung der anwen­
dungsorientierten Forschung sind, in Verstärkung der durch die Exzellenzoffensive des Landes eingeleite­
ten Entwicklung, durch ein mit Hilfe des WZW auszugestaltendes Anreizsystems zu befördern. Ziel der 
Etablierung eines solchen Anreizsystems zur nachhaltigen Strukturentwicklung insbesondere hinsichtlich 
der Spitzenforschung ist es, den nachhaltigen und leistungsorientierten Umbau der Hochschulstrukturen 
u. a. durch (vorgezogene) Berufungen, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Stärkung der ex­
ternen und internen Kooperationsfähigkeit und Etablierung erforderlicher Managementfunktionen zu si­
chern (s. Abschnitt B.3). 

A.2 LEHRE, STUDIUM, WEITERBILDUNG 

Die Hochschulen schließen im Sinne der Ziele des Bologna-Prozesses bis 2013 die Umstellung der Stu­
diengänge auf Bachelor und Master ab. Die Weiterentwicklung und Neugestaltung von attraktiven Bache­
lor- und Masterprogrammen in der Fortführung des Bologna-Prozesses ist essentielle Voraussetzung zur 
Gewinnung geeigneter Studienanfänger. 

Die Hochschulen vereinbaren mit dem Kultusministerium lehrebezogene Profile. Innerhalb dieser können 
die Hochschulen neue Studiengänge errichten. Voraussetzung für die Einrichtung und Genehmigung ei­
nes Studienganges ist, dass grundsätzlich sichergestellt wird, Hochschulabschlüsse nur dann zu vergeben, 
wenn der Studiengang akkreditiert ist. Die Hochschulen gewährleisten die Vereinbarkeit mit dem Budget 
wie die Transparenz der Ressourcenbereitstellung gegenüber den Studierenden und dem Kultusministeri-

1 MINT = Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik 
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um. Studiengänge gelten als genehmigt, insofern sie mit diesen Profilen übereinstimmen. Die Hochschu­
len zeigen diese Studiengänge dem Kultusministerium vor Errichtung an. Die Hochschulen wirken mit, 
sowohl über die Profile als auch die jeweils neu etablierten Studiengänge umfassende Transparenz zu 
schaffen. 

Die Hochschulen halten Studienplätze entsprechend dem derzeit gültigen Hochschulstrukturplan des 
Landes vor. 

Lehrerausbildung und Lehrerweiterbildung: Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und die Ot­
to-von-Guericke-Universität Magdeburg bieten eine professionelle, profilierte und praxisnahe Lehreraus­
bildung an. Dazu gilt es, die gute fachwis senschaftliche Ausbildung fortzusetzen, die Praxis Orientierung 
der Ausbildung zu verbessern, die Fachdidaktiken und Bildungs Wissenschaften als unverzichtbare univer­
sitäre Disziplinen auch personell auszubauen und die Kooperation von Fachwissenschaft, Fachdidaktik 
und Bildungswissenschaft mit dem Ziel auszugestalten, die pädagogische Ausrichtung des Studiums zu 
stärken. 

Die bestehende Konzentration der Ausbildung der allgemeinbildenden Lehrämter an der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg und der Ausbildung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen an der Ot­
to-von-Guericke-Universität Magdeburg bleibt erhalten. Die weitere Profilierung des Zentrums für Leh­
rerbildung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg erfolgt mit dem Ziel, die Lehrerbildung im 
Zusammenhang zu steuern und insbesondere die Entwicklung der Fachdidaktiken bis in die Fachbereiche 
hinein zu stärken. An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist eine geeignete Koordination mit 
entsprechender Zielstellung notwendig. 

Das Land Sachsen-Anhalt sieht sich dem KMK-Beschluss vom 18.06.2009 verpflichtet, „die zur Deckung 
des prognostizierten Bedarfs erforderlichen Kapazitäten für Lehramtsstudienplätze zu sichern." Dazu ist 
eine an den Bedarfen an Lehrämtern, Fächern und Fächerkombinationen orientierte Ausbildung erforder­
lich. Die Studienberatung in Halle und Magdeburg muss sich an den Maßgaben des Bedarfes orientieren. 

Die Hochschulen des Landes bieten — auch außerhalb von Lehramtsstudiengängen — geeignete Fort- und 
Weiterbildung für Lehrkräfte an. Sie unterstützen die Weiterbildungsangebote des Landesinstituts für 
Schulqualität und Lehrerbildung. 

Die Hochschulen sind bestrebt, die Studienanfängerzahlen (1. Hochschulsemester) nicht unter die von der 
KMK-Prognose bestimmten Referenzlinie sinken zu lassen, wie sie im Hochschulpakt 2. Phase festgelegt 
ist. Näheres wird in einer Zusatzvereinbarung Hochschulpakt 2020/2. Phase geregelt. 

Es liegt im Landesinteresse, dass die Hochschulen entgegen dem prognostizierten Trend unter Verwen­
dung der zugewiesenen bzw. leistungsorientiert verteilten Budgetteile eine Zahl von mindestens 42.000 
Studierenden zuzüglich einer Überlast von 10 % ausbilden. Die Hochschulen nehmen zur Kenntnis dass, 
wenn die tatsächliche Auslastung der Hochschulen, einschließlich der Weiterbildung, über zwei Jahre sig­
nifikant unter diese Grenze sinkt, nach Ablauf der dreijährigen Zielvereinbarungen über die Anpassung 
der Budgets verhandelt wird. 

Im Hinblick auf eine effiziente Nutzung der öffentlichen und privaten Ressourcen verpflichten sich die 
Hochschulen, die Studienerfolgsquote zu verbessern und den Anteil der Absolventinnen und Absolventen 
in der Regelstudienzeit zu steigern. 

Die Hochschulen beteiligen sich weiterhin aktiv an der länderübergreifenden Hochschulmarketingkam­
pagne, insbesondere unternehmen sie Anstrengungen zur Verbesserung der vermarktungsfähigen Attrak­
tivität der Studienbedingungen. 

Die bisher an allen Hochschulen entwickelten Konzepte zur wissenschaftlichen Weiterbildung werden 
weiter umgesetzt. Hierbei sind Organisation und Struktur von wissenschaftlicher Weiterbildung und be­
rufsbegleitenden wissenschaftlichen Erststudium verbindlich festzulegen. Die Hochschulen verstärken die 
Profilierung ihrer Angebote zum lebenslangen Lernen und beim berufsbegleitenden Studium unter Be­
rücksichtigung von Durchlässigkeit und der Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen Kenntnis­
sen und Fähigkeiten. 
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Mit dem Ausbau von nachfrageorientierten Angeboten tragen die Hochschulen zur Fachkräftesicherung 
und zur engeren Zusammenarbeit mit den Unternehmen des Landes bei. 

Die Hochschulen bauen im Zusammenwirken mit der Wirtschaft duale Studienangebote aus und optimie­
ren diese Studiengangsmodelle. 

Die wissenschaftliche Weiterbildung ist auch Gegenstand der Berichterstattung. Die strukturelle Einbin­
dung des Angebotsspektrums in die Hochschulen ist wegen der Kapazitäten und der Quaktätssicherung 
zu gewährleisten. Für berufsbegleitende oder weiterbildende Studienangebote können Gebühren erhoben 
werden. Freie Kapazitäten im Bereich grundständiger und der Master-Studiengänge sind für Studienange-
bote der wissenschaftlichen Weiterbildung zu nutzen. 

Für alle Studienangebote sind an den Hochschulen Blended Learning-Ansätze zu verfolgen. Die Hoch­
schulen entwickeln dazu unter Einbeziehung der Landesrektorenkonferenz und mit Unterstützung des 
WZW Konzepte zur Implementierung. Es werden dabei best practice Erfahrungen genutzt. Bei der Ent­
wicklung von Studienangeboten berücksichtigen die Hochschulen u. a. zur Unterstützung der Verbesse­
rung von Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie ihrer Angebote die Studierbarkeit als Teilzeitstu­
dium. 

Die Hochschulen fördern den Ausbau hochschuldidaktischer Kompetenzen z. B. durch Coaching-
Konzepte. 

Die Hochschulen entwickeln Konzepte, um das Prinzip nachhaltiger Entwicklung im Büdungsauftrag und 
im Leitbild der eigenen Institution zu verankern. 

Die Entwicklung und das Anbieten von Studienprogrammen erfordern in den Hochschulen unabhängig 
vom individuellen Gestaltungsrahmen, geeignete Prozesse des Qualitätsmanagements für Lehre und Stu­
dium zu etablieren, die in das Gesamtkonzept der Qualitätssicherung der Hochschule eingebettet sind 
(siehe Abschnitt A.6 Neue Steuerung). 

A.3 FORSCHUNG UND INNOVATION 

Die erfolgreiche Strategie der Wissenschaftspolitik des Landes in den vergangenen Jahren, Spitzenfor­
schung durch strukturelle Maßnahmen zu unterstützen und wettbewerbsfähiger zu machen, muss fortge­
führt werden. Als neue strategische Aufgabe ist die dementsprechende Strukturentwicklung zugunsten der 
Forschung und Innovation innerhalb eines Anreizsystems gemäß Ziffer A.l zu intensivieren und zu fo-
kussieren: 

• Die FuE-Potentiale des Landes sind qualitätsgeleitet weiter zusammenzuführen und zu vernetzen. Die 
Einwerbung von Drittmitteln aus nationalen Förderprogrammen (DFG, Bund u. a.) und die Akquisi-
tion von EU-Forschungsvorhaben sowie aus der Wirtschaft (AIF) ist im Sinne der Strukturentwick­
lung und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit weiter zu intensivieren. Die Hochschulen unterstüt­
zen Antragsteller und bauen interne Anreizsysteme zur Einwerbung von Drittmitteln aus. 

• Neue Formen der Kooperation, in neu zu schaffenden Organisationsformen zwischen den Universi­
täten bzw. Fachhochschulen des Landes und den öffentlich geförderten Forschungseinrichtungen 
bzw. Einrichtungen der Wirtschaft sind zu entwickeln. 

• Dazu sind insbesondere in den Universitäten nach Maßgabe vorhandener Ressourcen geeignete Ma­
nagementstrukturen aufzubauen, die es erlauben, die institutionen- und disziplinenübergreifend ange­
legten Wissenschaftsschwerpunkte zu steuern und zu evaluieren. 

• Vor allem in der anwendungsbezogenen Forschung und im Wissens- und Technologietransfer orien­
tieren sich die Hochschulen an der Innovationsstrategie des Landes, die insbesondere auf die Bildung 
von Clustern setzt, die die Potentiale von Wissenschaft und Wirtschaft verknüpfen. Dazu soll der 
Transfer von Forschungsergebnissen in das Umfeld der regionalen Wirtschaft des Landes intensiviert 
und bestehende Instrumente der Existenzgründung ausgebaut werden. Der Transfer von Forschungs­
ergebnissen der Hochschulen in das industrielle Umfeld und in die regionale Wirtschaft des Landes ist 
insbesondere durch das Kompetenznetzwerk für anwendungsbezogene und transferorientierte For-
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